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für Prozessrisiken (Prozessbürgschaft)

Mustertext einer Bürgschaft

Die/Der

Klägergesellschaft - nachstehend „Kläger" genannt -
Klägerstraße 1
00000 Klägerstadt

vertreten durch den Prozessbevollmächtigten Anwalt, Klägeranwalt,

hat gegen den Beklagten, durch Urteil des Landgerichts vom TT.MM.JJJJ einen Zahlungsanspruch erhalten.

Beklagter - nachstehend „Beklagter" genannt -
Beklagtenstraße 1
00000 Beklagtenstadt

vertreten durch den Prozessbevollmächtigten Anwalt, Beklagtenanwalt.

Am TT.MM.JJJJ wurde der Beklagte durch das Urteil des Landgericht folgender Geldzahlung an den Kläger verurteilt:

Landgericht
Geschäftsnummer
Geldbetrag in Euro
Fälligkeit der Zahlung
Zinssatz bei Zahlungsverzug

Das Urteil ist gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Höhe der Sicherheitsleistung beträgt
xxx v.H. des zu vollstreckenden Geldbetrags. Dies vorausgeschickt übernimmt die:

<verbürgende Gesellschaft>
-nachstehend „Bürge" genannt-

gegenüber dem Gläubiger die selbstschuldnerische Bürgschaft bis zu einem Höchstbetrag von

**00.000,00** Euro
in Worten: **Null/Null/Null/Null/Null 00/100** Euro

zur Sicherung des Anspruchs des Gläubigers gegen den Schuldner auf den Ausgleich der Zahlungsverpflichtung.

Die Bürgschaft hat folgenden Inhalt:
- Die Bürgschaft wird selbstschuldnerisch übernommen, d.h. auf die Einrede der Vorausklage wird verzichtet.
- Auf die Einrede der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit wird verzichtet (§ 770 BGB). Die Einrede der Aufrechenbarkeit
nach § 770 Abs. 2 BGB kann jedoch geltend gemacht werden, soweit die Gegenforderung des Schuldners unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt ist.

- Der Bürgschaftsanspruch ist nur auf Zahlung von Geld gerichtet.
- Die Bürgschaft ist unbefristet. Die Bürgschaftsverpflichtung erlischt mit Rückgabe der Bürgschaftsurkunde im Original an

die <verbürgende Gesellschaft>.

Hinweis nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG):
Eine Bürgschaft ist kein Versicherungsvertrag. Darum nimmt <verbürgende Gesellschaft> nicht an einem
Schlichtungsverfahren teil und ist auch nicht dazu verpflichtet.
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Unsere Premium
Produktpartner.
Eine komplette Übersicht
finden Sie auf Kautel.de




